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Vorwort.
Der Mangel näherer gesetzlicher Regelungen auf dem 

Gebiete des Schulwesens und das hierdurch begründete 
Fehlen verwaltungsgerichtlicher Kontrolle haben das Schul
recht zwar nicht gerade zu einer „absolutistischen Insel" 
gemacht, aber doch in vielen Beziehungen Unklarheiten 
über die rechtlichen Grundlagen und damit häufig un
fruchtbaren Streit zur Folge gehabt. Das gilt ins
besondere für das wichtige Gebiet des Verhältnisses 
zwischen Schule einerseits und Schülern und Erziehungs
berechtigten andererseits, über das bisher einheitliche 
Normen nicht Vorlagen, sondern das sich neben einer Fülle 
von z. T. nicht veröffentlichten Ministerialerlassen auf 
Sonderregelungen für einzelne Schulen oder Provinzen 
gründete, die vielfach von vornherein anfechtbar oder 
mindestens durch die Zeitverhältnisse überholt waren. 
Für diese allmählich unübersichtlich gewordene Mannig
faltigkeit hat das unter dem 15. April 1932 erlassene 
„Muster einer Schulordnung für die öffentlichen höheren 
und mittleren Schulen" eine, wenigstens grundsätzliche, 
einheitliche Regelung gebracht. Damit ist aber Gelegen
heit gegeben, die Beziehungen der höheren und mittleren 
Schule zu ihren Schülern und den Erziehungsberechtigten 
an der Hand dieser Bestimmungen eingehend auf Rechts
grundlagen und inneren Gehalt zu untersuchen und durch 
Verarbeitung des umfangreichen Einzelmaterials ein 
möglichst anschauliches und vollständiges Bild der für 
jeden Erziehungsberechtigten wie Lehrer wichtigen Fragen 
zu geben. Dabei konnte nicht darauf verzichtet werden, 
über die eigentlich schulrechtlichen Bestimmungen hinaus 
zu den allgemeinen Lehren des Staats- und Verwaltungs
rechts vorzustoßen, um wenigstens in gewissem Umfange 
für Probleme des Schulrechts den Versuch zu machen, 
eine lang entbehrte Verbindung zu dem öffentlichen Recht 
wieder herzustellen.

Berlin, im Juni 1932.

Georg Aubrich.
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Einführungserlaß.

Die Provinzialschulkollegien und Regierungen erhalten 
das anliegende Muster einer Schulordnung für öffentliche 
höhere und mittlere Schulen mit dem Auftrage, die ihnen 
unterstellten öffentlichen höheren und mittleren Schulen 
zu veranlassen, eine Schulordnung für die einzelne Schule 
etnzuführen. Sofern die Schule die Einführung einer 
Schulordnung nach dem anliegenden Muster ohne Ab
änderungen beschließt, gilt die schulaufsichtliche Ge
nehmigung hierdurch als erteilt. Die Einführung des 
Musters mit einzelnen Abänderungen bedarf, sofern es 
sich um grundsätzliche Abweichungen handelt, meiner Ge
nehmigung, im übrigen der Genehmigung des Provinzial
schulkollegiums (der Regierung). Wegen der Beteiligung 
der städtischen Schulausschüsse verweise ich auf § 6 Abs. 1 
lit. d und § 13 Abs. 2 des Musters einer Verwaltungs
ordnung für die höheren Lehranstalten vom 1. Oktober 
1918 (Zentrbl. S. 634). Die bestehenden Schulordnungen 
werden mit Beginn des Schuljahres 1932 aufgehoben.

Je ein Stück der von der Schule eingeführten Schul
ordnung hat der Leiter der Schule dem Erziehungs
berechtigten bei Aufnahme — für die zur Zeit die Schule 
bereits besuchenden Schüler alsbald nach Einführung — 
gegen Empfangsbescheinigung auszuhändigen. Druckstücke 
der Schulordnung können von der Weidmannschen Buch
handlung, Berlin SW 68, Zimmerstraße 94, unmittelbar 
bezogen werden.

In der Schulordnung sind lediglich die allgemeinen 
Bedingungen zusammengefaßt, unter denen die öffentlichen 
höheren und mittleren Schulen Erziehung und Unterricht 
der ihnen anvertrauten Schüler übernehmen. Die Be
stimmungen der Schulordnung normieren also das Rechts
verhältnis zwischen Schule und Erziehungsberechtigten; 
die für die Schule im Verhältnis zu den Schulaufsichts
behörden erlassenen und künftig zu erlassenden Bestimmun
gen werden durch die Schulordnung nicht berührt. Soweit 
die Schulordnung — im besonderen in den §§ 10, 11
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Abs. 5, 12 Abs. 2 — Abweichungen von den bestehenden 
Bestimmungen enthält, gelten diese Bestimmungen hiermit 
als danach abgeändert.

Dieser Erlaß wird nur im Zentralblatt für die ge
samte Unterrichtsverwaltung in Preußen abgedruckt.

Berlin, 15. April 1932.

Der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
Grimme.

An die Provinzialschulkollegien und Regierungen.
U II 500 U III D. 1.

(Zentrbl. 1932 S. 134.)



Muster einer Schulordnung (Sch. O.) für die 
öffentlichen höheren und mittleren Schulen. 
Die Schulordnung enthält die allgemeinen Bedingun

gen, unter denen die öffentlichen höheren und mittleren 
Schulen Erziehung und Unterricht der ihnen anvertrauten 
Schüler*) übernehmen. Durch Anmeldung und Aufnahme 
des Schülers werden diese Bedingungen für den Er
ziehungsberechtigten verbindlich. Ein Abdruck der Schul
ordnung wird ihm ausgehändigt.

A. Aufnahme.
§ 1. 

Anmeldung.
(1) Der Schüler wird durch den Erziehungsberechtig

ten oder seinen Vertreter mündlich oder schriftlich ange
meldet.

(2) Bei der Anmeldung sind Geburtsschein oder 
-urkunde, Impf- bezw. Wiederimpfungsschein und das 
Abgangszeugnis der etwa vorher besuchten Schule vor
zulegen.

§ 2. 
Aufnahmeprüfung.

(1) Schüler, die vor der Anmeldung keine öffentliche 
oder gleichberechtigte private Schule besucht haben, müssen 
in der Regel eine Aufnahmeprüfung ablegen.

(2) Aber die Aufnahmeprüfung wird ein Zeugnis nichi 
ausgestellt; auf dem Abgangszeugnis der zuletzt besuchten 
Schule wird der Tag der Prüfung vermerkt.

(3) Die Ausnahme in die unterste Klasse der grund
ständigen höheren und der mittleren Schule erkolgt unter 
der Bedingung der Bewährung. Beschließt die Klassen
konferenz zu Beginn des Winterhalbjahres mit Dreiviertel-

*) Die Bezeichnungen Schulleiter, Klassenleiter, Lehrer, 
Schüler usw. umfaßt überall auch die Schulleiterinnen, Klassen
leiterinnen, Lehrerinnen, Schülerinnen usw.
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Mehrheit, daß der Schüler für die Ausbildung auf der 
höheren oder mittleren Schule sich als nicht geeignet er
wiesen hat, so muß er die Schule verlassen. 

§ 3. 
Mindest- und Höchstalter.

(1) In die unterste Klasse einer grundständigen höheren 
oder mittleren Schule wird in der Regel erst nach Ablauf 
der vierjährigen Grundschulpflichtzeit ausgenommen. Im 
Einzelfalle können besonders leistungsfähige Schüler schon 
nach dreijähriger Grundschulpflichtzeit ausgenommen wer
den, nachdem der Grundschullehrer gehört ist und die 
Aufsichtsbehörde der Grundschule die Genehmigung er
teilt hat.

(2) Nur in besonders gearteten Ausnahmefällen wer
den Schüler nach vollendetem zwölften Lebensjahr in die 
unterste Klasse, nach vollendetem fünfzehnten Lebensjahr 
in die drittunterste Klasse ausgenommen.

(3) In die unterste Klasse der Aufbauschulen werden 
Schüler grundsätzlich erst nach Besuch der siebenten Volks
schulklasse zugelassen.

§ 4-
SHulwechsel.

(1) Bei Schulwechsel wird der Schüler nur auf Grund 
eines Abgangszeugnisses der vorher besuchten Schule aus
genommen.

(2) Kommt ein Schüler unmittelbar oder nach höchstens 
sechswöchiger Unterbrechung des Schulbesuchs von einer 
gleichartigen deutschen öffentlichen oder gleichberechtigten 
privaten Schule, so wird er ohne Aufnahmeprüfung in die 
Klasse aufgenommen, der er bisher angehört hat oder in 
die er versetzt worden ist.

(3) Ein Schüler wird für eine höhere Klasse als die 
zuletzt besuchte vor dem Zeitpunkt, an dem er in der 
früheren Schule voraussichtlich versetzt worden wäre, nur 
ausnahmsweise aus besonderen Gründen geprüft.

(Ä) Schüler, die die Schule verlassen haben, ohne ver
setzt zu sein, dürfen in die nächsthöhere Klasse vor Ablauf 
eines Schulhalbjahres nicht ausgenommen werden. Bei der 
dann erforderlichen Aufnahmeprüfung ist die zur Zeit der 
Prüfung erledigte Lehraufgabe mit zu berücksichtigen.
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(5) Schüler, die aus Gesundheitsrücksichten beurlaubt 
waren, werden ohne Prüfung versuchsweise zunächst wieder 
in die alte Klasse ausgenommen, die sie verlassen haben, 
oder in die sie bei regelmäßigem Schulbesuch versetzt wor
den wären.

§ 5. 
Grenzen der Aufnahme.

(1) Aber die Aufnahme neuer Schüler wird innerhalb 
der Grenzen entschieden, die sich aus den allgemein an
geordneten Höchstbesuchszahlen und den Raumverhältnissen 
der vorhandenen Klassen ergeben.

(2) Im Einzelfalle darf die Aufnahme auch sonst nur 
bei zwingenden Gründen verweigert werden.

(3) Die Schulaufsichtsbehörde sorgt, soweit möglich, für 
Durchführung des einmal aufgenommenen Schülers durch 
den vollständigen Lehrgang der einzelnen Schule; ein 
Rechtsanspruch hierauf wird indes durch die Aufnahme 
des Schülers nicht begründet.

§ 6. 
Aufnahmegebühr.

Bei der Aufnahme kann eine Aufnahmegebühr erhoben 
werden.

§ 7. 
Gastschüler. 

Gastschüler werden nur ausnahmsweise aus besonderen 
Gründen zugelassen, in der Regel jedoch nicht zur Teil
nahme an einzelnen Unterrichtsfächern.

B. Abgang.
8 8.

(1) Dem Abgänge eines Schülers muß eine rechtzeitige 
mündliche oder schriftliche Abmeldung durch den Er
ziehungsberechtigten oder seinen Vertreter vorhergehen 
(vgl. § 21 Abs. 2).

(2) Schüler, die zweimal in derselben Klasse oder je 
einmal in unmittelbar aufeinanderfolgenden Klassen nicht 
haben versetzt werden können, müssen die Schule ver
lassen, wenn nach dem Urteil der Klassenkonferenz ein 
längeres Verweilen auf ihr voraussichtlich erfolglos bleiben
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würde. Ein solcher Beschluß der Klassenkonferenz kann mit 
Dreiviertelmehrheit für Schüler der untersten Klassen der 
Unter-, Mittel- und Oberstufe der höheren und der 
Klassen VI und III der mittleren Schulen schon nach ein
jährigem Besuch dieser Klassen gefaßt werden. Doch ist es 
für derartige — nicht als Strafe anzusehende — Maß
nahmen erforderlich, daß den Eltern oder ihren Ver
tretern mindestens ein Vierteljahr vorher von dieser Mög
lichkeit Mitteilung gemacht worden ist.

C. Teilnahme an Schulveranstaltungen.
§ 9. 

Allgemeines.
Die Schüler sind zum regelmäßigen und pünktlichen 

Besuch des Unterrichts und der sonstigen Veranstaltungen 
der Schule verpflichtet.

§ 10.
Feiertage.

(1) Die anerkannten und herkömmlichen Feiertage der 
Religionsgesellschaften sind für deren Angehörige schul
frei, ohne daß es eines besonderen Antrages des Er
ziehungsberechtigten bedarf. Das Fehlen an diesen Tagen 
wird in den Schulzeugnissen nicht als Schulversäumnis 
vermerkt.

(2) Das gleiche gilt für weltanschauliche Feiertage, 
die durch besondere Bestimmungen anerkannt sind, auf 
Wunsch des Erziehungsberechtigten.

(3) Weitergehenden religiös begründeten Wünschen 
der Erziehungsberechtigten wird auf Antrag Rechnung 
getragen.

8 11. 
Krankheit.

(1) Für Versäumnis von Schulveranstaltungen kann 
im allgemeinen nur Krankheit als genügender Ent
schuldigungsgrund angesehen werden.

(2) Wenn ein Schüler durch Krankheit oder sonstigen 
Notfall verhindert wird, den Unterricht oder eine Schul
veranstaltung zu besuchen, so ist darüber spätestens am
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zweiten Tage der Schulversäumnis und beim Wieder
eintritt dem Klassenleiter Mitteilung zu machen.

(3) Die Schule ist berechtigt, in besonderen Fällen die 
Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses zu verlangen.

(4) Schüler, die an übertragbaren Krankheiten leiden, 
sind nach den bestehenden Bestimmungen vom Schulbesuch 
ausgeschlossen; ebenso gesunde Schüler aus häuslichem 
Umkreis, in dem solche Erkrankungen vorfallen. Pflicht 
der Erziehungsberechtigten ist es, in solchen Fällen der 
Schule sofort Anzeige zu erstatten.

(5) Die Schüler unterstehen — ganz besonders liegende, 
begründete Einzelfälle ausgenommen — der schulärzt
lichen Fürsorge (Beratung, nicht auch Behandlung), wo 
diese eingesührt ist; der Besuch allgemeiner ärztlicher Vor
träge ist freiwillig.

§ 12.
Urlaub.

(1) Zu jeder Schulversäumnis aus einem anderen 
Grunde als Krankheit oder sonstigem Notfall bedarf es 
der vorherigen Bewilligung von Urlaub durch die Schule, 
der rechtzeitig beantragt werden muß.

(2) Die Erlaubnis, schon vor Beginn der Ferien ab
zureisen oder erst nach Wiederbeginn des Unterrichts 
zurückzukehren, wird nur ausnahmsweise in dringenden 
Fällen erteilt. Wenn Krankheit oder andere unvorher
gesehene Fälle einen Schüler an der pünktlichen Rückkehr 
hindern, ist der Schule sogleich Anzeige zu machen.

§ 13.
Befreiung von einzelnen Fächern.

(1) Von der Teilnahme am Unterricht in einzelnen 
Fächern darf nur in dringenden Fällen befreit werden.

(2) Die Befreiung setzt voraus einen Antrag des Er
ziehungsberechtigten und die Beibringung eines eingehen
den ärztlichen Zeugnisses. Von beiden kann abgesehen 
werden, wenn die zeitweise Behinderung ohne weiteres 
erkennbar ist, z. B. bei äußeren Verletzungen.

(3) Befreit wird in der Regel nur auf Zeit, und zwar 
grundsätzlich jeweils nicht für länger als ein halbes Jahr; 
in den künstlerischen Fächern und bei den Leibesübungen 
erstreckt sich die Befreiung nur auf die Teilnahme an den 
Lu brich, Schulordnung


